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21.11.2023 Ausschuss für Ordnung und Sicherheit Vorberatung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob das Berliner Modell der Kieztage auch 
für Potsdam übertragen werden kann.  
 
Dem Ausschuss für Ordnung und Sicherheit ist im II. Quartal 2024, über das Ergebnis zu 
berichten.  
 
 
Begründung: 
 
Die BSR berichtet, dass die Kieztage einen Beitrag leisten Müll zu vermeiden. Vor allem bei 
der Vermeidung von illegalen Müllablagerungen zieht die BSR ein positives Fazit. Die 
Kieztage sind u.a. auch ein Ort der Kommunikation im Stadtteil und können auch ein Beitrag 
für die Stadtteilarbeit sein.  
 
Mit Hilfe einer Prüfung kann das Berliner Konzept der Kieztage auf Potsdam adaptiert und 
auch in Potsdam dazu beitragen die illegalen Müllablagerungen zu reduzieren. 
 
 
Anlagen: 

1 Stellungnahme der Verwaltung öffentlich 
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Landeshauptstadt Potsdam 
Geschäftsbereich 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am: 
Titel des Antrages: 

Drucksache Nr.: TOP: 

Stellungnahme der Verwaltung 
1. Rechtliche Einschätzung

2. Berücksichtigung im Haushaltsplan

3. Zeitliche Umsetzbarkeit

4. Inhaltliche Einordnung
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